
KfW 
Förderung

Informationen zur staatlichen  
Förderung zum Einbruchschutz



*Alle Angaben ohne Gewähr

 ∙ Einbruchhemmende Haus-  
und Wohnungstüren  
nach DIN EN 1627 oder besser  
z. B. Schlösser mit Mehrfachverriegelung  

 ∙ Systeme für Haus- und Wohnungstüren  
z. B. Türzusatzschlösser oder  
Querriegelschlösser 

 ∙ Systeme für Fenster  
z. B. aufschraubbare Fensterstangen
schlösser, drehgehemmte Fenstergriffe, 
Band seitensicherungen, Pilzkopfver
riegelungen 

 ∙ Einbruch- und Überfallmeldeanlagen  
z. B. Panikschalter, intelligente Türschlösser, 
Personenerkennung an Haus und  
Wohnungstüren 

 ∙ Die Förderung erfolgt durch einen  
Zuschuss in Höhe von 20 % der ersten 
1.000 Euro der Investitionssumme,  
danach gelten 10 % 

 ∙ Die Investitionssumme muss  
min. 500 Euro betragen 

 ∙ Bezuschusst werden Investitionskosten von 
max. 15.000 Euro (dies entspricht max. 
1.600 Euro Förderung)

Auf einem Blick

Was ist förderbar?

 

Wie und in  
welchem Umfang 
wird gefördert?

 ∙ Zuschuss für Maßnahmen zum  
Einbruchschutz in Bestandsgebäuden 

 ∙ Für alle, die ihr Eigenheim vor  
Einbruch schützen wollen 

 ∙ Förderung bis zu 20 % 

 ∙ Erst Antrag im KfW-Zuschussportal 
 stellen und dann mit dem  
Vorhaben starten

Staatliche Förderung,  
zum Einbruchschutz*



 ∙ Natürliche Personen als Eigentümer  
oder Ersterwerber von:
Ein und Zweifamilienhäusern mit 
max. 2 Wohneinheiten oder
von Eigentumswohnungen in 
Wohnungseigentümergemeinschaften

 ∙ Natürliche Personen als Mieter von  
Wohnungen oder Einfamilienhäusern

 

Sie beantragen Ihren Zuschuss im  
KfWZuschussportal unter  
www.kfw.de/zuschussportal
Es wird empfohlen, die geplanten förder
fähigen Maßnahmen inklusive der Material
kosten auf Basis eines eingeholten Angebots 
zu beantragen. Sie erfahren sofort die 
Zuschusshöhe. Der Antrag kann auch direkt 
durch ein Fachunternehmen beauftragt 
werden.

Für die Auszahlung Ihres Zuschusses bestä
tigen Sie dann im KfWZuschuss  portal die 
ordnungsgemäße Durchführung Ihres Vorha
bens. Hierfür müssen Sie nach Abschluss der 
Maßnahmen, spätestens 6 Monate nach der 
Zusage die Durchführung über Rechnungs
nachweis eines Fachunternehmens belegen.

Mit dem Sicherheitsratgeber hat die  
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik eine 
Plattform geschaffen, um Ihnen die Möglich
keiten in der Sicherheitstechnik aufzuzeigen. 
Jedes Haus und jede Wohnung hat individu
elle Anforderungen. Wir geben Ihnen Hin
weise und Anregungen, wie Sie Ihr Zuhause 
sicherer machen können.  
 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.assaabloy.de/sicherheitsratgeber

Wer kann Anträge 
stellen?

Wo kann ich den 
Antrag stellen?

Wie erhalte ich  
den Zuschuss?

Das kleine 1x1  
für Ihre Sicherheit! 

WICHTIG
• Der Förderantrag muss vor Beginn der Bauarbeiten  

gestellt und von der KfW genehmigt worden sein!
• Maßnahmen für den Einbruchsschutz und zum  

alters gerechten Umbau können für die Bezuschussung 
 kombiniert werden.

• Die Maßnahmen sind durch Fachunternehmen  
auszuführen. Einen ASSA ABLOY-Fachhändler in Ihrer 
Nähe finden Sie unter: www.assaabloy.de/einbau.

Das kleine 1x1 für Ihre Sicherheit!

Die ASSA ABLOY-
Sicherheitsfibel
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